
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/31 2Ob221/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1974

Norm

ZPO §11 Z2 C

ZPO §391 A

Rechtssatz

Bei der Klage gegen den Lenker und gegen den Halter eines Kraftfahrzeuges handelt es sich lediglich um eine formelle

Streitgenossenschaft nach § 11 Z 2 ZPO; die Fällung eines Teilurteils ist daher zulässig.

Entscheidungstexte

2 Ob 221/74

Entscheidungstext OGH 31.10.1974 2 Ob 221/74

Schlagworte

SW: Auto
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